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Juris-Recherche (10/2009)

„Gefahr“ = 301.965 Treffer

„Risiko“ = 245.799 Treffer (allerdings inkl. Zivilrecht...)

Beispiel

§ 7 Abs. 2 Nr. 3 Atomgesetz 

(Genehmigung von Anlagen)

Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn (...) die nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch 
die Errichtung und den Betrieb der Anlage getroffen ist (...)
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BVerwG 7. Senat, Urteil vom 19.12.1985, AZ 7 C 65/82 

(Kernkraftwerk Whyl - Erste Teilgenehmigung):

(...) Vorsorge gegen Schäden im Sinne von § 7 Abs 2 Nr 3 AtG ist mit Gefahrenabwehr im 
Sinne des polizeirechtlichen Gefahrenbegriffs nicht identisch; sie umfaßt auch eine 
gefahrenunabhängige Risikovorsorge. 

(...) Risikoermittlung und Risikobewertung gehören zur Kompetenz der Exekutive.

(...) Gefahren und Risiken müssen, wenn die erforderliche Vorsorge im Sinne von § 7 Abs. 
2 Nr. 3 AtG getroffen sein soll, praktisch ausgeschlossen sein; das insoweit 
erforderliche Urteil hat sich am "Stand von Wissenschaft und Technik" zu 
orientieren. Unsicherheiten bei der Risikoermittlung und Risikobewertung ist nach 
Maßgabe des sich daraus ergebenden Besorgnispotentials durch hinreichend 
konservative Annahmen Rechnung zu tragen; dabei darf die Genehmigungsbehörde 
sich nicht auf eine "herrschende Meinung" verlassen, sondern muss alle vertretbaren 

wissenschaftlichen Erkenntnisse in Erwägung ziehen. (...)
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„Stand von Wissenschaft und Technik“ im Verständnis des BVerwG

=    „Front des Fortschritts“ als Maß der Dinge im 

technischen Sicherheitsrecht

- Da das menschliche Erkenntnisvermögen begrenzt ist, bleiben unentrinnbare 

(Rest-)Ungewissheiten bestehen.

- Technisches Sicherheitsrecht nimmt nicht Schäden, sondern Restrisiken in 

Kauf; Restrisiken und damit verbundene Grundrechtsverletzungen können 

nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden.

- (Rest-)risiken müssen mit praktischer Vernunft nach dem aktuellen Stand 

von Wissenschaft und Technik beurteilt und eingeschätzt werden.

- Risikovorsorge dient damit dem dynamischen Grundrechtsschutz.
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Zwischenergebnis

zum rechtlichen Verständnis von „Gefahr“ und „Risiko“:

- in Jahrzehnten herausgearbeitete Dogmatik

- fein ausdifferenzierte Begrifflichkeit

- weit fortentwickeltes Fallrecht

- Anforderung an den Gesetzgeber: 

Sensibilität bei der Formulierung neuer Gesetze(vgl. etwa § 2 BfRG);

„Systemkompatibilität“
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Typische „Sprechblasen“ aus der Politik:

- Die erheblichen Gefahren des Alkoholkonsums bei Jugendlichen

- Das stressbedingte Herzinfarktrisiko am Arbeitsplatz

- Die Gefahr der Überfremdung

- Risiken bei gentechnisch veränderten Pflanzen

- Die gegenwärtige Terrorgefahr durch Selbstmordattentäter

- Schwere Risiken für die Volksgesundheit durch Gammelfleisch

- Das Inflationsrisiko steigt schon wieder

- 10.000 Arbeitsplätze in Gefahr

- Das Ansteckungsrisiko mit der Schweine-Grippe

Was ist gemeint? Leider immer etwas völlig unterschiedliches...
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Zwischenergebnis

zum politischen Verständnis von „Gefahr“ und „Risiko“:

- politisches Verständnis und rechtliches Verständnis der Begriffe „Gefahr“ bzw. 

„Risiko“ sind zumindest teilweise nicht kompatibel; gleiches gilt für 

naturwissenschaftlich-technisches Verständnis etc.

- es gibt keinen common sense der Begriffsverwendung im politischen Raum

- die Begriffe werden für politische Zwecke instrumentalisiert und z.T. missbraucht

- Juristen, Politiker und Naturwissenschaftler reden daher gelegentlich aneinander 
vorbei, wenn sie die beiden Begriffe gebrauchen



Sicherer als sicher? Recht, Wahrnehmung und Wirklichkeit in der staatlichen Risikovorsorge
BfR-Stakeholder-Konferenz, Berlin, 2009

Gefahren- und Risiko-Begriffe – rechtliches vs. politisches Verständnis 

29.10.2009 H.-H. Schneider, Bundeskartellamt 13

bestehender rechtlicher Hintergrund Sprache R

Ereignisse oder Entwicklungen Sprachen R + P

Optimierung der „Übersetzung“ !!??

Rück- politische Willensbildung Sprache P

kopp-

lung

Gesetzgebungsverfahren Sprache P

Optimierung der „Übersetzung“ !!??

Inkraftsetzung neuer Gesetze Sprache P + R

Anwendung (durch Juristen !) Sprache R


